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Gesuch für Beiträge von Bund und Kanton an die Kosten von Kursen im 
Bereich der Holzernte für forstlich ungelernte Personen  

 

Wer gegen Entgelt Holzerntearbeiten im Wald durchführen will, muss laut Waldgesetz eine mini-
male Grundausbildung besitzen. Vorgeschrieben sind mindestens 2 mal 5 Tage Holzerntekurs bei 
einem qualifizierten Anbieter. Auch Landwirten, die Holzerntearbeiten im eigenen Wald ausführen, 
sind diese Kurse empfohlen. Bund und Kanton beteiligen sich an den Kurskosten. Mehr Informatio-
nen zu den Bestimmungen finden Sie auf dem Merkblatt «Obligatorische Arbeitssicherheitskurse 
für forstlich ungelernte Personen, die im Auftrag Holzerntearbeiten im Wald ausführen».  
 
Um die Beiträge geltend zu machen, muss der Kurs vollständig absolviert und das Kursziel erreicht 
werden. Zudem sind alle folgenden Fragen zu beantworten und die aufgeführten Unterlagen beizu-
legen (s. nächste Seite). Das Gesuch ist nach dem Kursbesuch sobald wie möglich, aber spätes-
tens einen Monat nach Kursabschluss, beim Amt für Wald beider Basel einzureichen. 
 
 
 
 

Besuchter Kurs:  Basiskurs Holzernte (ehem. Modul E28) 

  nur Kompetenznachweis Basiskurs (ohne Kursbesuch) 

  Weiterführungskurs Holzernte (ehem. Modul E29) 
 
 
 
 
Angaben Kursteilnehmer/in: 

 

Name und Vorname __________________________________________________ 

 

Beruf __________________________________________________ 

 

Adresse __________________________________________________ 

 

PLZ und Ort __________________________________________________ 

 

Telefon __________________________________________________ 

 

E-Mail __________________________________________________ 

 
  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/dokumentation/merkblaetter-afw/merkblaetter-afw/merkblatt-obligatorische-arbeitssicherheitskurse-fur-forstlich-ungelernte-personen-die-im-auftrag-holzerntearbeiten-im-wald-ausfuhren.pdf/download


311_form_210517_brj_Gesuch für Beiträge Holzerntekurse_V2.docx 2/2  

Bedingungen für die Beitragsberechtigung 
Für eine Unterstützung des/der Kursteilnehmers/in muss mindestens eine der nachfolgenden Be-
dingungen erfüllt sein. Zudem gilt das Prinzip des Wohnorts (muss in den Kantonen BL oder BS 
liegen). Keine Beiträge erhalten Angestellte von Werkhöfen, Gemeinden, Gärtnereien etc. 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen:  

 Ich führe (regelmässig) Holzerntearbeiten für Forstbetriebe oder Forstunternehmungen aus. 

 
Name des/der Forstbetriebe(s) oder Forstunternehmung (bei mehreren Auftraggebern bitte die 
häufigsten nennen): 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 Ich bin Landwirt/in oder Landwirt/in EFZ. 

 

 Ich bin Waldbesitzer/in und führe regelmässig Holzerntearbeiten im eigenen Wald aus. 

   Der Waldbesitz liegt in der Gemeinde (Kanton) _______________________________ 

   Parzelle(n) Nr. ___________ 

 
Gesuchsunterlagen 
Folgende Unterlagen sind vollständig dem Gesuch beizulegen: 

- Kopie des Kompetenznachweises (Eintrag im Kursbüchlein WaldSchweiz) 
- Kopie der Rechnung des besuchten Kurses 
- Kopie des Zahlungsnachweises (Bankbeleg, Postquittung) 
- Einzahlungsschein oder genaue Auszahlungsangaben: 
 
Bankverbindung (IBAN): __________________________________________________ 
 
 
Postcheckkonto: __________________________________________________ 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben. 
 
 
Ort und Datum: ______________________ Unterschrift: ______________________ 
 
 

Wird vom AfW ausgefüllt 

      Gesuchsunterlagen vollständig 

     Gesuch wird vom Kanton bewilligt 

 

Ort und Datum: ___________________   Unterschrift: ________________________________ 

 

Bemerkungen:  

 


